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Vorpommern-Greifswald

Gemeinde Peenemünde

1.

Übersichtsplan

\Anlagen-Pläne\F-Plan\Datei:

Die Gemeindevertretung von Peenemünde hat die zum Vorentwurf der 7. Änderung des

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit,

Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ................... geprüft. Das

Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Die von der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde berührten Behörden,

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom ......………….. zur

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

9.

Die Gemeindevertretung von Peenemünde hat die zum Entwurf der 7. Änderung des

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit,

Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... geprüft. Das

Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde wurde am .................... von der

Gemeindevertretung von Peenemünde beschlossen. Die Begründung zur 7. Änderung des

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde einschl. Umweltbericht wurde mit Beschluss der

Gemeindevertretung von Peenemünde vom ..................... gebilligt.

Die Genehmigung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde wurde durch

den Landkreis Vorpommern - Greifswald am ............................... Az.. ..................... mit ...............................

erteilt.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke Baunutzungsverordnung -

BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 4 Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) sowie die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-

pläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.

Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021

(BGBl. I S. 1802)

DARSTELLUNGEN

Art der baulichen Nutzung                                                          §5 (2) Nr. 1 BauGB

                               Sondergebiet mit Zweckbestimmung Lagernutzung    

Die Gemeindevertretung von Peenemünde hat am ................. den Entwurf der 7. Änderung des

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde mit Planzeichnung und Begründung

einschl. Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Sondergebiet Photovoltaik

„Photovoltaik-Freiflächenanlage Flugplatz Peenemünde"

ANLASS

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus alternativer Energie, wie z.B. Solarstromanlagen bilden einen wichtigen Baustein der

zukünftigen regenerativen Energieversorgung und leisten einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz.

Der wirksame Flächennutzungsplan Peenemünde enthält im Änderungsbereich bisher keine Flächen zur Erzeugung regenerativer

Energie auf Solarbasis.

Die Gemeinde Peenemünde beabsichtigt daher, auf einer Fläche von ca. 100 ha die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den

Bau und Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (FF-PVA) zu schaffen.

VERFAHREN

Planungsrechtliche Voraussetzung zur Errichtung und zum Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung und

Einspeisung von Solarstrom in das öffentliche Netz bildet die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus den Flächennutzungsplänen zu entwickeln. Die Plangebiete zur Errichtung von

Photovoltaikanlagen sind im wirksamen Flächennutzungsplan bisher nicht als Sonderbauflächen "erneuerbare Energien" dargestellt.

Daher ist der Flächennutzungsplan für die Geltungsbereiche der B-Pläne zu ändern.

Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde umfasst die Flurstücke 9/1, 9/2 und

teilweise 1/71 der Flur 4 der Gemarkung Peenemünde.

Im Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplans entfällt die Darstellung von

 - "Flächen für die Landwirtschaft" oder "Grünflächen" vollständig und wird durch die Darstellung von

 - Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "erneuerbare Energien" ersetzt.

Der Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde, bestehend aus

Planzeichnung und Begründung sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Peenemünde wesentlichen,

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, hat in der Zeit vom 02.10.2023 bis zum 06.11.2023

während folgender Zeiten:

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und

Dienstag von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und

Donnerstag von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

nach § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht

werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 7.

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde unberücksichtigt bleiben können, durch

Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“ am 20.09.2023 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Ergänzend wurden die Bekanntmachung sowie die Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen im Internet auf

der Homepage des Amtes Usedom Nord unter https://amtusedomnord.de unter dem Link

Bekanntmachungen, Gemeinde Peenemünde eingestellt.

7. Änderung des Flächennutzungsplans Gemeinde Peenemünde für die Sonderbauflächen erneuerbare Energien „Photovoltaik-Freiflächenanlage" für das Gebiet

Gemarkung Peenemünde, Flur 4: Flurstücke 9/1, 9/2 und 1/71

Maßstab: 1 : 10.000

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Stand: 20.06.2023

SONDERGEBIET  PHOTOVOLTAIK

Vorentwurf

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V beteiligt

worden.

7. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS

DER GEMEINDE PEENEMÜNDE

Basis Flächennutzungsplan April 2005

Die Gemeindevertretung von Peenemünde hat am 26.10.2021 den Beschluss zur Aufstellung der 7.

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde gefasst. Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Der

Usedomer Norden“ am 24.11.2021.

„PHOTOVOLTAIK-FREIFLÄCHENANLAGE FLUGPLATZ PEENEMÜNDE“

I.

Flächennutzungsplan

7. Änderung
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Die von der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde berührten Behörden,

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom .................. zur

Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf aufgefordert worden.

Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde, bestehend aus

Planzeichnung und Begründung einschl. Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ………….. bis

zum …………. während folgender Zeiten:

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und

Dienstag von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und

Donnerstag von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht

werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 7.

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde unberücksichtigt bleiben können, durch

Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“ am ..................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Ergänzend wurden die Bekanntmachung sowie die Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen im Internet auf

der Homepage des Amtes Usedom Nord unter https://amtusedomnord.de unter dem Link

Bekanntmachungen, Gemeinde Peenemünde eingestellt.

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

12.

Die ..................................... wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung von Peenemünde vom

.............. erfüllt. Die Hinweise sind beachtet. Das wurde durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald am

............... mit Az.: .................................. bestätigt.

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

13.

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde mit Planzeichnung und

Begründung einschl. Umweltbericht wird hiermit ausgefertigt.

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

14.

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde mit Planzeichnung und

Begründung einschl. Umweltbericht, der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a (1) BauGB sowie die

Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und

über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“

am .................... bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachungsfrist ist auf die Geltendmachung der

Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die

Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von

Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung

M - V vom 13.07.2011 (GVOBl. M - V, S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 07.2019

(GVOBl. M-V, S. 467), GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 - 9, hingewiesen worden.

Ergänzend wurden im Internet auf der Homepage des Amtes Usedom Nord unter

https://amtusedomnord.de die Bekanntmachung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der

Gemeinde Peenemünde unter dem Link Bekanntmachungen, Gemeinde Peenemünde sowie die

abschließende Fassung unter dem Link Ortsrecht, Gemeinde Peenemünde eingestellt. Die 7. Änderung des

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Peenemünde ist mit Ablauf des

...................... wirksam geworden.

Peenemünde, den                                                                                                               Der Bürgermeister

Informelle Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplans (Auszug) der Gemeinde Peenemünde, Landkreis Ostvorpommern (jetzt Vorpommern-Greifwald),

wirksam geworden im April 2005
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